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B itte  g e b e n  S ie  d a s  v o rs te h e n d e  G e s c h ä fts 

z e ich e n

b ei a lle n  A n tw o rts c h re ib e n  u n b e d in g t  a n .

betreff K o n tro lIb esu ch  vom  07. Ju li 2021 bei d e r B u n d esw eh r Fu h rp a rk-  
S e rv ice  Gm bH

HIER Ergebnis meiner Kontrolle
bezug Meldung eines Datenschutzvorfalls nach Artikel 33 Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) vom 15. August 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 07. Juli 2021 habe ich einen Beratungs- und Kontrollbesuch bei der 
Bundeswehr-Fuhrpark-Service GmbH (BwFPS) in Troisdorf durchgeführt.

Gegenstand des Beratungs- und Kontrollbesuchs gemäß Art. 55 Abs. 1, 57 
Abs. 1 lit. a) und 58 Abs. 1 lit. b) DSGVO i. V. m. § 16 Abs. 1 Bundesdaten
schutzgesetz (BDSG) waren

1. die Nachbetrachtung des Datenschutzvorfalls aus dem Jahr 2020, 
bei dem es zu einem Hackerangriff durch unbekannte Personen auf 
die Systeme der BwFPS kam

und

2. die datenschutzrechtliche Betrachtung des Fahrdienstsystems der 
BwFPS, in dem die Fahrten für den Deutschen Bundestag disponiert 
werden.
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Seite 2 von 3 Das von der BwFPS betriebene Fahrdienstsystem dient der Disponierung
von Fahrten für den Deutschen Bundestag durch die BwFPS. Die Fahrauf
träge des Deutschen Bundestags werden in dem vom Deutschen Bundes
tag betriebenen Fahrgastdatensystem ICB erfasst und über eine Schnitt
stelle an die für die Organisation der Fahrten genutzten Systeme der 
BwFPS übermittelt. Hierfür nutzt die BwFPS die Programme DSW, DSW FD 
(FahrDienst) und DSWfahr, die Gegenstand der durchgeführten Kontrolle 
waren.

1. E rg e b n is  m ein er Kontrolle:

Die Kontrolle hat keine wesentlichen datenschutzrechtlichen Defizite hin
sichtlich des Kontrollgegenstandes ergeben, jedoch möchte ich folgende 
Praxisempfehlungen aussprechen:

1. Zur Organisation der Fahrten werden zwischen den Systemen der 
BwFPS (DSW FD) und dem Deutschen Bundestag (ICB) Daten über
mittelt. Flierzu gehören unter anderem auch personenbezogene Da
ten des fahrenden Personals. Die Verarbeitung dieser Daten dient 
der Nachprüfbarkeit des jeweiligen Vorgangs im Fall von Beschwer
den und mithin dem Qualitätsmanagement des Fahrservices. Die 
Übermittlung der Fahrpersonaldaten erachte ich grundsätzlich für 
zulässig. Bitte halten Sie jedoch mit dem Deutschen Bundestag 
Rücksprache, ob dieses Datum pseudonymisiert werden kann. Auch 
mit einem Pseudonym in Form einer Fahrpersonal-Nummer könnte 
der Zweck der Verarbeitung, also die Rückbetrachtung eines Vor
gangs im Fall einer Beschwerde, erreicht werden.

2. Zur Arbeitserleichterung und Effizienz des Systems bei der Anlage 
von neuen Fahrten sind sowohl in der Vergangenheit bereits erfasste 
Fahrgastnamen als auch bereits erfasste Start- und Zieladressen 
ähnlich einer Auto-Vervollständigen-Funktion im System hinterlegt. 
Die separate Speicherung von Fahrgastnamen und Adressen ist in 
der vorliegenden Form zulässig. Eine Verknüpfung beider Informatio
nen findet nachweisbar nicht statt. Die Speicherdauer von 180 Ta
gen erscheint jedoch zu lang. Eine Speicherdauer von 90 Tagen 
halte ich für ausreichend.

2. H inw eis zu r V e rö ffe n tlich u n g:
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Erlauben Sie mir abschließend noch den folgenden Hinweis:

Der BfDI strebt ein modernes Informationsmanagement zwischen Bürger 
und Staat an, das eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen soll. In Ver
folgung dieses Ziels werden Kontrollberichte und/oder die jeweiligen Be
scheide im rechtlich zulässigen Rahmen veröffentlicht. Sofern die kontrol
lierte Stelle dies wünscht, wird auch deren Stellungnahme veröffentlicht. 
Sofern der Kontrollbericht und/oder der darauf eventuell folgende Be
scheid Namen einzelner natürlicher Personen enthalten, werden diese vor 
Veröffentlichung geschwärzt. Die Veröffentlichung erfolgt mit Bestands
kraft des Bescheids bzw. in Fällen ohne Bescheid ca. einen Monat nach 
Übersendung des Kontrollberichts.

Sofern Bedenken gegen die geplante Veröffentlichung bestehen, bitte ich, 
mir diese mitzuteilen.

Über eine eventuelle Pflicht zur Herausgabe nach den Regelungen des In
formationsfreiheitsgesetzes des Bundes (IFG) ist im Einzelfall gesondert zu 
entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag
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